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Die notarielle Fachpr�fung –
Ergebnisse der ersten
Pr�fungskampagne

Ab Mai 2011 gelten die neuen Zugangs-
regelungen im Anwaltsnotariat.1 Danach
wird für die Bestellung zum Anwaltsnotar
das Bestehen der notariellen Fachprüfung
vorausgesetzt.2 Das bisher geltende Punk-
tesystem ist weggefallen. Die notarielle
Fachprüfung besteht aus vier fünfstün-
digen Klausuren und einer mündlichen
Prüfung, die sich aus einem Vortrag und
einem Gruppenprüfungsgespräch zusam-
mensetzt. Bei der Auswahlentscheidung

zur Bestellung zum Anwaltsnotar zählen
die Ergebnisse der notariellen Fach-
prüfung zu 60 % und die Ergebnisse des
zweiten juristischen Staatsexamens zu
40 %. Zudem müssen sich die Bewerber
vor Antritt einer Notarstelle einer 160-
stündigen Praxisausbildung unterziehen.3

Die erste Prüfung beim Prüfungsamt für
die notarielle Fachprüfung bei der Bun-
desnotarkammer fand nun von Oktober
2010 bis März 2011 statt. Die hierbei er-
zielten Prüfungsergebnisse drucken wir
nachstehend ab.4 Insgesamt haben an der
ersten Fachprüfung 184 Personen teil-

genommen, darunter 152 Männer und
32 Frauen. Die Durchfallquote lag bei
19,5 %.5

Die zweite Prüfung ist derzeit in vollem
Gange. Der schriftliche Teil fand vom
4. bis 8. April 2011 statt. Die Klausuren
wurden in Berlin, Celle, Frankfurt am
Main, Hamm und Oldenburg ge-
schrieben. Zur Prüfung zugelassen wur-
den 119 Kandidaten, darunter 89 Männer
und 30 Frauen. Die mündlichen Prü-
fungstermine sind vom Prüfungsamt für
Mitte August 2011 vorgesehen.6

Gesamt M�nner Frauen

1. Antr�ge auf Zulassung gem. § 8 Abs. 1 NotFV 195 160 35

– Antragsr�cknahmen vor Zulassung 8 4,1 % 6 3,8 % 2 5,7 %

2. Zulassungen gem. § 7a Abs. 1 BNotO 187 154 (82,4 %) 33 (17,6 %)

a) Geburtsjahrgang 1960 und fr�her 10 5,3 % 9 5,8 % 1 3,03 %

b) Geburtsjahrgang 1961 bis 1970 86 46,0 % 73 47,4 % 13 39,4 %

c) Geburtsjahrgang 1971 und sp�ter 91 48,7 % 72 46,8 % 19 57,6 %

– R�cktritte vor Beginn der schriftlichen Pr�fung 3 1,6 % 2 1,3 % 1 3,0 %

a) ohne gen�gende Entschuldigung gem. § 7e Abs. 1 BNotO 2 66,7 % 2 100,0 % 0 0,0 %

b) gen�gend entschuldigt 1 33,3 % 0 0,0 % 1 100,0 %

3. Pr�flinge in der schriftlichen Pr�fung 184 152 32

– Nicht bestandene Pr�fungen gem. § 7b Abs. 3 S. 2 BNotO 34 18,5 % 27 17,8 % 7 21,9 %

4. Zur m�ndlichen Pr�fung geladene Pr�flinge 150 125 25

– R�cktritte vor der m�ndlichen Pr�fung 1 0,67 % 1 0,8 % 0 0,0 %

a) ohne gen�gende Entschuldigung gem. § 7a Abs. 1 BNotO 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

b) gen�gend entschuldigt 1 100,0 % 1 100,0 % 0 0,0 %

5. Pr�flinge in der m�ndlichen Pr�fung 149 124 25

– nicht bestandene Pr�fungen nach m�ndlicher Pr�fung 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

6. Bestandene Pr�fungen 149 124 25

1 Gesetz zur Neuregelung des Zugangs zum
Anwaltsnotariat vom 2. April 2009, BGBl,
S. 696.

2 Siehe zur Fachprüfung bereits ausführlich
notar 2010, 136 ff.

3 Nähere Informationen enthält die vom Prü-
fungsamt zur Verfügung gestellte „Broschüre
über den Zugang zum Anwaltsnotariat nach
neuem Recht“, die auf der Homepage des
Prüfungsamts zum Download zur Verfügung
gestellt wird (http://www.pruefungsamt-
bnotk.de/).

4 Http://www.pruefungsamt-bnotk.de/
downloads/110324_Statistik.pdf.

5 Zum Vergleich liegt die Durchfallquote bei
den Steuerberatern nach Angaben von
Rechtsanwalt Philipp Wendt, Geschäfts-
führer der Deutschen Anwaltakademie, bei
41 %, bei den Wirtschaftsprüfern bei 30 %.

6 http://www.pruefungsamt-bnotk.de/1:216/
Meldungen/Zulassungen_2011_I.html.
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Warnung vor – teilweise irreführenden – Angeboten und
Rechnungen im Zusammenhang mit Handelsregistereintragungen

Der Deutsche Notarverein warnt vor irre-
führenden Rechnungen und Angeboten
im Zusammenhang mit Handelsregister-
eintragungen. Bereits zahlreiche andere
Institutionen weisen auf diese „Angebote“
und „Leistungen“ hin.1 Dabei werden
Rechnungen/Angebote an Unternehmen
verschickt, die dem Empfänger durch die
Angaben von Aktenzeichen, Kassenzei-
chen, Zahlungsfristen etc., teilweise sogar
unter Verwendung des Landessiegels
Nordrhein-Westfalens, einen behördli-

chen, offiziellen Charakter vermitteln.
Diese Rechnungen werden zeitnah mit der
eigentlichen Eintragung im Handels-
register versendet, so dass der Eindruck
entstehen kann, dass es sich um den ei-
gentlichen, offiziellen Gebührenbescheid
für die Handelsregistereintragung handelt.

Auf ihrer Homepage weist die offizielle
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mit
dem Sitz in Köln darauf hin, dass solche
Angebote nicht in ihrem Auftrag er-
gehen. Weiter führt der Bundesanzeiger
Verlag auf der Homepage zahlreiche sol-
cher Anbieter auf, u. a. „Allgemeines Ge-
werberegister“, „BVA Bundesverlag An-
zeiger Handelsregister“, „Deutsches Ge-
werberegister“, „Deutscher Handels-
registerverlag AG“.

Im Folgenden drucken wir zur Ver-
anschaulichung drei solcher Rech-
nungen/Angebote ab. Solche Rech-
nungen erhält die DNotV GmbH, die

Service-GmbH des Deutschen Notarver-
eins, regelmäßig im Zusammenhang mit
der Ersteintragung der von ihr ge-
gründeten Vorratsgesellschaften.2

PRAXISTIPP
Hinweis an Beteiligte:
Man kann den Beteiligten deshalb nur
raten, mit solchen Rechnungen äu-
ßerst kritisch und vorsichtig umzu-
gehen. Die offiziellen Rechnungen
sollen nat�rlich dennoch umgehend
�berwiesen werden…

Gesamt M�nner Frauen

7. Pr�flinge, deren Pr�fung mit einem Bescheid gem. § 7d Abs. 1 S. 1 BNotO,
§ 7e Abs. 1 BNotO oder § 7f Abs. 1 bis Abs. 3 BNotO abgeschlossen wurde

185 153 (82,7 %) 32 (17,3 %)

a) Bestandene Pr�fungen gem. § 7a Abs. 6 S. 2 BNotO 149 80,5 % 124 81,0 % 25 78,1 %

aa) Pr�fungsgesamtnote „sehr gut“ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

bb) Pr�fungsgesamtnote „gut“ 10 5,4 % 9 5,9 % 1 3,1 %

cc) Pr�fungsgesamtnote „vollbefriedigend“ 40 21,6 % 39 25,5 % 1 3,1 %

dd) Pr�fungsgesamtnote „befriedigend“ 70 37,8 % 55 35,9 % 15 46,9 %

ee) Pr�fungsgesamtnote „ausreichend“ 29 15,7 % 21 13,7 % 8 25,0 %

b) Nicht bestandene Pr�fungen 36 19,5 % 29 19,0 % 7 21,9 %

aa) Nicht bestandene Pr�fungen gem. § 7a Abs. 6 S. 2 BNotO 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

bb) Nicht bestandene Pr�fungen gem. § 7b Abs. 3 S. 2 BNotO 34 18,4 % 27 17,6 % 7 21,9 %

cc) F�r nicht bestanden erkl�rte Pr�fungen gem. § 7e Abs. 1 S. 1 BNotO 2 1,1 % 2 1,3 % 0 0,0 %

dd) F�r nicht bestanden erkl�rte Pr�fungen gem. § 7f Abs. 1 S. 2, § 7f Abs. 2
und § 7f Abs. 3 S. 2 BNotO

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

service

1 Vertretend für viele seien hier genannt:
Bundesanzeiger Verlag (http://www.bun-
desanzeigerverlag.de/evidenzzentrale/bun-
desanzeiger-papierausgabe/veroeffentlich-
ungsangebote.html), Deutsches Patent-
und Markenamt (http://www.dpma.de/
service/dasdpmainformiert/warnung/
index.html), IHK Osnabrück-Emsland
(http://www.osnabrueck.ihk24.de/service-
marken/aktuell/Pressemeldungen/Presse-
meldungen_2010/April_2010/412842/IHK
_warnt_vor_angeblichem_Gebuehrenbe-
scheid.html).

2 Die DNotV GmbH erteilt die Genehmigung
zur Weitergabe an Beteiligte. Die Rech-
nungen finden Sie auch im „Leserservice
notar“ auf der Homepage des Deutschen
Notarvereins unter www.dnotv.de, wenn
Sie den Benutzernamen „webnotar“ und
das Passwort „notarverein“ angeben.
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